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REPUOUK ÖSTERREICH, 

DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 
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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
-----------_ .. -~.------

/f 'l-9S / A. B. . . 

ZU' --4 cf 6..-1/ J. 
fräs &m 9. Dez. 1974 . . ... _ .... - . 

Zu der von den Abgeon1neten ReßE:nsburger und Genossen 

in der Sitzung des Na:tionalrates vom 7.11.1974 an mich 
gerichteten ,Anfrage I'Ir. 1861/J-NR/1974, betreffend 
CSSR-Spionage in Österreich, beehre ich mich mitzuteilon: 
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Ich sehe keine Veranlassung, meine Jmfragebenntwortunl3 vom 

22.3. 197[1· in der Affäre \T aroslm'l HLADIK alias IIROB1~KII in 

irgendeiner Form zu modifizieren. Den Sicherheitsbehörden . . 

sind nämlich im Gee;ensatz zu den Ausführungen in dem , 

bezor,enen Artikel keine weiteren ~nformationen zue;ekommen, 

die Anlaß zu \'lei teren Ermittlungen gegeben hätten. 

Obwohl der Inhalt von Zeitungsartikeln als solcher kein 

Gegenstand der Vollziehung ist, möchte ich - ohne PrlijudizierurlC 

für die Zukunft - darauf 'die folgt antworten: Der Artil-:el 

,lffHerr Sieben' ist ein Ring - CSSR-Spionage in Österreich" 

" ..... ln der Nr. 3 der Zeitschrift "Die \rieste" vom November 1971~ 

w~ist eine Reihe von Unrichtigkeiten auf. Diss gilt insbe­

sondere für die Behauptung "'Herr Sieben' ist ein Ring". 

Nach allen vorliegenden Informationen handelte es sich bei 

ur.lr. Seyen 11 um einen ehemaligen Ei tnrbei ter des csl. Nach­

richtendienstes, der im österreichischen SicherheitsGPPQY'at 

tätig, dessen Ubui"'führung jedoch bisher mangels B8\veisen nicht. 

möglich war. Es gibt keine A..nhaltspunkte dafür, daß liJ'.lr.Seven" 

Angehöriger eines "Agentenrinees 11 VJar. Völlisch falsch ist 

auch, daß "ROEI~iC" angab, I"Herr Sieben' eehöre zum Kreis der 

Vertrauten in der Kanzlei Bundeskanzler Dr. Kreis1cys ll. 

Zu Fral"e 3: .. _:.t.J __ 

Die Behauptungen über die Einsetzung eines Sonderkommo.ndos 

durch mich zur Du:cchleuchtung des Sicherheits apparates und 

einiger Ministerien entsprechen nicht den Tatsachen. 

Zu Fr.,?p;e L~: 

Da ich, wie bereits ausgeführt, zu keiner Zeit ein Sonder-
~ 

kommando in Angelegenheit "ROm~KII eingesetzt habe, sind 

auch die AusfUhrungen in dem zit;ierten Artilcel über früh­

zeitige Pensioni.erung von Beamten völlig aus der Luft 

gegriffen. 

9. Dezember 1974 
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